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Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

1. Wie wird seitens der Verwaltung das Gefährdungspotenzial für Fußgänger 

und Radfahrer im Bereich der ICE-Brücke Azmannsdorf eingeschätzt und 

welche Maßnahmen sind aus Sicht der Verwaltung geboten, dieses 

Gefährdungspotenzial zu reduzieren? 

 

und  

 

2. Wann erfolgte die Verkehrsfreigabe der nachgefragten Verkehrsanlage und 

welche baulichen Mängel wurden in dem Zusammenhang möglicherweise 

dokumentiert und wann wurden diese möglichen Mängel beseitigt? 

 

Das Gefahrenpotenzial im Bereich der ICE - Brücke Azmannsdorf ist der 

Stadtverwaltung bekannt. Mit Zunahme des Radverkehrs in den letzten Jahren 

stiegen die Beschwerden und Unfallzahlen speziell in diesem Bereich. 

 

Das Gefährdungspotenzial für Fußgänger und Radfahrer ist grundsätzlich auf 

jedem kombinierten Rad/Gehweg größer als bei getrennt geführter 

Wegeanlage. 

In dem von Ihnen benannten Bereich sind punktuell 5 Straßenbeleuchtungs-

masten auf dem Rad-/Gehweg eingebaut, welche den kombinierten Weg 

(Breite ca. 2,9 m) an diesen Engstellen auf ca. 1,60 m einschränken. Zur 

besseren Erkennbarkeit der Hindernisse wurden diese Masten bereits mit 

Warnfolie beklebt.  

 

Die zu Recht beanstandete Beleuchtungsanlage wurde im Zuge des Rückbaues 

des Bahnüberganges und mit der Neuerrichtung der DB-ICE-Brücke installiert. 

Aufgrund der Stützmauer- und der Brückenfundamente musste die 

Beleuchtungsanlage mind. 1 m vom Bahnbauwerk entfernt errichtet werden. 

Eine Installation am Bahnbauwerk wurde in der damaligen Planung und 

Eisenbahnkreuzungsvereinbarung offenbar nicht vorgesehen. Die Gründe 

hierfür können nicht mehr eruiert werden. 

 

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 
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Sehr geehrte Frau Schönemann,  Erfurt,  
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Eine nachträgliche Installation an (Wandmontage) oder vor (Installation von Masten auf dem 

Fundament) den Bauwerksmauern der Deutschen Bahn AG bedarf zwingend der Zustimmung des 

Eigentümers. 

 

Aktuell läuft diese Abstimmung mit der Deutschen Bahn über die Versetzung bzw. das 

Anbringen der Leuchten direkt am Bauwerk. Die finale Aussage zur Ausführungsvariante dazu 

steht noch aus. 

 

3. Wann soll aus Sicht der Stadtverwaltung die beschriebene Gefährdungssituation durch 

welche Baumaßnahmen beseitigt werden und wie wird dies begründet? 

 

Nach Abstimmung mit der Deutschen Bahn werden die Masten entweder versetzt oder an der 

Wand montiert. Die Umsetzung wird kurzfristig angestrebt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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